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1. Einleitung  

1.1. Ziele  

Das ĂKlimaschutzmanagement in eigenen, kommunalen Liegenschaftenñ orientiert sich stark an 

dem, seit über 30 Jahren zunehmend etablierten, Ăkommunalen Energiemanagementñ. Die 

energiebedingten Emissionen durch Verbrennung fossiler Energie (Heizwärme) und Strom ste-

hen auch beim Klimaschutzmanagement im Fokus der Betrachtung.  

Im Vordergrund dieser Konzeptbearbeitung stand die Erstellung von praktikablen und zukünftig 

in der Liegenschaftsverwaltung des Kreises Segeberg sinnvoll einsetzbaren Hilfestellungen und 

Instrumenten.  

Ziel dieses Klimaschutzteilkonzeptes ist es, praktikable Softwaretools inkl. der im Rahmen die-

ses Konzeptes erarbeiteten Vorbereitung und entsprechende Arbeitsmethodiken für die Liegen-

schaftsverwaltung zur Verfügung zu stellen. Somit kann das Liegenschaftsmanagement mit ei-

ner strategischen Planung und einem ersten, zukünftig zu erweiternden Instrumentenkoffer zur 

dauerhaften Senkung der Treibhausgasemissionen und Energiekosten der Kreisliegenschaften 

sorgen.  

 

1.2. Vorgehensweise  

Die Bearbeitung richtet sich nach dem Merkblatt ĂErstellung von Klimaschutzteilkonzeptenñ des 

BMU nach der Fassung vom 01.07.2017 und geht teilweise noch darüber hinaus. Das Merkblatt 

beschreibt unterschiedliche Bearbeitungstiefen Baustein 1 (Energiemanagement) und 2 (Ge-

bäudebewertung). Gemäß Förderantrag wurde vom Klimaschutzmanagement und der Liegen-

schaftsverwaltung des Kreises Segeberg die Liegenschaften folgenden Bausteinen zugeordnet: 

¶ Baustein 1: alle Liegenschaften 

¶ Baustein 2: die folgenden 15 Verwaltungseinheiten (VE) mit 21 Gebäuden 

VE 100 Kreisverwaltung Segeberg Haus A 

VE 100 Kreisverwaltung Segeberg Haus B 

VE 100 Kreisverwaltung KT-Gebäude/ KT-Saal 

VE 120 Haus Segeberg 

VE 120 Remise 

VE 130 Landwirtschaftsschule 

VE 140 Kreisfeuerwehrzentrale 

VE 150 Berufliche Schule Haus A 
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VE 160 Kreissporthalle Segeberg 

VE 170 Förderzentrum  "Trave Schule" 

VE 180 Rettungswache Bad Segeberg 

VE 200 Förderzentrum "Janusz-Korczak-Schule" 

VE 230 KFZ-Zulassungsstelle 

VE 240 BBZ Norderstedt Abschnitt 1 "Wabe" 

VE 240 BBZ Norderstedt Abschnitt 2,3,4 

VE 240 BBZ Norderstedt Abschnitt 5+6 

VE 240 BBZ Norderstedt B. Abschnitt 7 "Neubau" 

VE 250 Förderzentrum "Schule am Hasenstieg" (ehem. "Moorbekschule") 

VE 290 Jugendakademie (ehem. EVAK) 

VE 300 Bürogebäude Burgfeldstraße 

VE 310 Bürogebäude Rosenstraße 

Abb. 1: Liegenschaften der Bearbeitungstiefe nach Baustein 2  

 

Vor diesem Hintergrund wurden im Baustein 1: ĂEnergiemanagementñ folgende, grundsätzli-

che Arbeitsschritte durchgeführt:  

Der erste Schritt bildet die Datenerhebung. Alle relevanten Gebäudedaten (Art, Baujahr, Pläne, 

Verbräuche) wurden im Rahmen der Vor-Ort-Begehungen und in Zusammenarbeit mit der Ver-

waltung gesammelt und anschließend Plausibilitätskontrollen unterzogen. 

Auf dieser Grundlage konnte anschließend, als Schwerpunkt des Baustein 1, die Basisdaten-

bewertung erfolgen. Hier wurde ein Tool für Kommunen in Schleswig-Holstein von der Energie- 

und Klimaschutz Initiative des Landes (EKI) eingesetzt, das auch zukünftig für eine Benchmark-

darstellung eingesetzt werden kann. 

Im Rahmen der Begehung (Baustein 2) der Gebäude der einzelnen Liegenschaften erfolgte 

hierbei eine umfassende Aufnahme der Bauteilflächen und Sichtung der Plandaten für eine 

recht genaue Abschätzung zur Flächenermittlung und Volumenbestimmung. Da die bisher 

vorhandenen Flächenangaben nicht allesamt plausibel den Bauabschnitten zugeordnet werden 

konnten, in der tatsächlichen Größe vorlagen oder nicht nach beheizt bzw. unbeheizt differen-

ziert wurden, wurden alle Bezugsflächen (anhand der Pläne und Vor-Ort-Begehung) neu ermit-

telt. 

Anschließend wurde die derzeitige Energieverbrauchserfassung untersucht und möglichst 

anhand der Original-Verbrauchsabrechnung mit Zählerzuordnung beschrieben. Die Verbräuche 

wurden vom Liegenschaftsmanagement des Kreises zur Verfügung gestellt.  
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Auf Basis der Angaben der Flächen und Verbräuche konnte eine erste Bewertung der Be-

standsgebäude erfolgen. Dabei wurden die spezifischen Verbräuche jeder Liegenschaft mit Ob-

jekten ähnlicher Nutzung verglichen (Benchmark). Hierzu diente das bewährtes Instrument 

ĂGebªude-EnergieEffizienz-Spiegel (GEES)ñ, welches im Rahmen der Energie- und Klima-

schutzinitiative Schleswig-Holstein1 für die kostenlose Nutzung gerade für Kommunen bereitge-

stellt wurde. Diese gibt einen schnellen Überblick über die IST-Situation, Kennwerte und Ein-

sparpotentiale. 

Im nächsten Schritt der Basisdatenbewertung wurde das Alter der Heizungstechnik dokumen-

tiert und ausgewertet. Dieses gilt als ein rasch zu ermittelnder Indikator für eine erste Bewer-

tung der heiztechnischen Anlagen. 

Zusammenfassend wurde anschließend eine strukturierte Liegenschaftsdatenbank (Tabellen-

kalkulation EXCEL) erarbeitet in der alle wichtigen Daten abgebildet sind. Ein weiterer wesentli-

cher Teil sind Empfehlungen zur zukünftigen Energieverbrauchserfassung. Hierzu wurde ein für 

das Energie- und Klimaschutzmanagement grundlegend wichtiges Raster der Messdatenerfas-

sung ï das sogenannte Messkonzept ï erarbeitet. Dieses listet sowohl die vorhanden als auch 

die sinnvoll neu zu setzenden Zähler auf. Dadurch ist die Erfassung der relevanten Verbräuche 

gebäude- bzw. gebäudeabschnittsweise überhaupt erst ermöglicht. 

Ein Organisations- und Öffentlichkeitskonzept wurde entwurfsartig entwickelt. Dieses zeigt 

Wege auf, wie ein erfolgreiches Klimaschutzmanagement für die eigenen Liegenschaften zu 

verankern und dieses öffentlichkeitswirksam zu kommunizieren wäre. 

Das erarbeitete Controlling-Konzept stellt Möglichkeiten weiterer Verbesserungen bei Ener-

giedatenaufnahme und Dokumentation dar. Hier werden zuerst Ziele und Aufgaben von Ener-

giecontrolling und Energiemanagement dargestellt und Empfehlungen für ein zukünftiges Ener-

giecontrolling gegeben. 

Aufgabe des Baustein 2: ĂGebªudebewertungñ war es anschließend für ausgewählte Liegen-

schaften (siehe Abb. 1) konkrete Sanierungsmaßahmen zu empfehlen. Weiterhin wurden diese 

Maßnahmen anhand ihrer technischen und wirtschaftlichen Umsetzbarkeit bewertet. In einem 

ersten Schritt wurden daher die Gebäudequalitäten durch eine Vor-Ort-Begehung umfassend in 

Form einer Objekt-Fotodokumentation dokumentiert. Anschließend wurden die wärmeüber-

tragenden Umfassungsflächen der näher zu untersuchenden Gebäude berechnet. Diese Flä-

chenermittlung wurde nachvollziehbar dokumentiert, sodass für eine spätere Verwendung diese 

Daten nicht neu ermittelt werden müssen.  

Auf Basis dieser Daten wurde für jede Liegenschaft eine umfassende Energiebedarfsberech-

nung / Energiebilanzierung vorgenommen. Diese wurden ebenfalls mit einem kommunal er-

probten Instrument der Energiemanagement-Praxis durchgerechnet. Mit der langjährig bewähr-

                                                
1
 Energie- und Klimaschutzinitiative (EKI), www.schleswig-holstein.de/eki  

http://www.schleswig-holstein.de/eki
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ten Tabellenkalkulation ĂGesamtkostenrechnung.xlsñ des Bereichs Energiemanagements des 

Hochbauamts der Stadt Frankfurt/Main2 steht für Kommunen ein einfaches, kostenloses und 

kontinuierlich gepflegtes Rechenwerkzeug zur Verfügung. Diese Tabellenkalkulationen, die mit 

den Daten der kreiseigenen Liegenschaften im Rahmen dieser Bearbeitung eingepflegt wurden, 

stehen der Verwaltung selbstverständlich zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung; es kann 

nahtlos im Klimaschutzmanagement weiter gearbeitet werden. Alle Dokumente und Berechnun-

gen sind zusätzlich auf einer CD im Anhang dokumentiert. 

In einem nächsten Schritt werden die Entscheidungskriterien der Sanierungsvarianten be-

schrieben. Wichtige Indikatoren sind hierbei Energie- und CO2-Einsparung sowie die Wirt-

schaftlichkeit der Maßnahmen. Möglichkeiten und Potentiale zur Nutzung erneuerbarer Ener-

gien werden hier gegeben. 

Abschließend erfolgt die übersichtliche Ergebniszusammenstellung und, darauf aufbauend, 

die Entwicklung eines Sanierungsfahrplans, sowie die Empfehlungen für kurz- und mittel- so-

wie langfristig umzusetzende Maßnahmen. 

 

Workshops, Besprechungen, Termine 

Im Rahmen der Bearbeitung des Klimaschutzteilkonzeptes wurden mehrere Workshops und bi-

laterale Gespräche mit dem Fachdienst Technisches und kaufmännisches Gebäudemanage-

ment und auch dem Fachbereich Immobilienverwaltung durchgeführt. Die wesentlichen Work-

shops fanden entsprechend dem Fortgang der Bearbeitung wie folgt statt: 

21.03.2018 Auftaktbesprechung, Präsentation 

23.04.2018 Workshop zum Sanierungsvorhaben Kreisverwaltung Haus A mit Ausarbeitung 

07.04.2018 Workshop zum Stand der Zwischenergebnisse 

13.09.2018 Workshop, Präsentation und Diskussion der Ergebnisse 

20.11.2018 Ergebnispräsentation Kreistag Segeberg Bauausschuss 

21.11.2018 Ergebnispräsentation Kreistag Segeberg Umweltausschuss 

 

  

                                                
2
 Hochbauamt - Energiemanagement der Stadt F/Main; Quelle: www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de/Investive-
Massnahmen/Gesamtkostenberechnung/Gesamtkostenberechnung.htm  

http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de/Investive-Massnahmen/Gesamtkostenberechnung/Gesamtkostenberechnung.htm
http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de/Investive-Massnahmen/Gesamtkostenberechnung/Gesamtkostenberechnung.htm
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2. Methodik  

2.1. CO2-Äquivalent -Emissionen  

Kohlendioxid (CO2) und CO2-Äquivalent-Emissionen 

Die in den Liegenschaften messbaren (Zähler) Energieverbräuche werden auf dieser Basis als 

Endenergie bilanziert und den beiden Anwendungen ĂHeizenñ und ĂStromñ zugeordnet. Graue 

Energie, die z.B. in Produkten und Maschinen steckt wird nicht berücksichtigt. Zur Bestimmung 

der CO2-Emissionen wird die verbrauchte Endenergie mit den sogenannten CO2eq-

Emissionsfaktoren inkl. Vorkette und Berücksichtigung des Herstellungsaufwands für Ener-

giegewinnungs- und Transportanlagen multipliziert. Diese umfassende Betrachtung berücksich-

tigt nach der sogenannten Lebenszyklus-Analyse (LCA, Life-Cycle-Assessment) den Energiein-

put, den Produkte und Geräte für ihre Herstellungs- und Entsorgungsphase benötigen. Zur Ver-

deutlichung sind die einzelnen Systemgrenzen für die relevanten Heizenergieträger dargestellt: 

¶ Nur CO2: Faktoren beziehen sich nur auf das verursachte CO2 während der Endener-

gieerzeugung/-umwandlung.  

¶ Wie vor inkl. Vorkette: Faktoren beziehen den Lebenszyklus (LCA) mit ein: Primärener-

getische Betrachtung (inkl. Gewinnung, Umwandlung, Transport,é von Energietrªgern) 

¶ Wie vor inkl. CO2-Äquivalentemissionen: Faktoren enthalten anteilig auch andere 

Treibhausgase (wie Methan, Stickstoffmonoxid,é), die wªhrend der jeweiligen Prozes-

se anfallen.  

Treibhausgase Nur CO2 Inkl. Vorkette 
Inkl. Vorkette und CO2-

Äquivalenten 

Heizöl 266 316 320 

Erdgas 202 228 250 

Flüssiggas 230 266 270 

Abb. 2: CO2-Emissionsfaktoren unterschiedlicher Systemgrenzen  

 

Die Verwendung von CO2eq-Emissionsfaktoren inkl. Vorkette (LCA) bietet den Vorteil, dass 

der Energiekonsum von Strom und Fernwärme, trotz des endenergiebasierten Bezugs, auch 

dann Emissionen zugeschlagen bekommt, wenn er außerhalb der Liegenschaft produziert bzw. 

verursacht wurde (graue oder LCA-basierte Emissionen).  

Die Angabe ĂCO2ñ oder ñCO2-eq.ñ wird im Folgenden dabei als CO2-Äquivalent inkl. Vorkette 

behandelt und mit ĂCO2ñ abgek¿rzt. Die Faktoren werden in [g/kWh] angegeben. Die o.g. Fak-
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toren orientieren sich größtenteils an den GEMIS3-Daten (Globales Emissions-Modell Integrier-

ter Systeme) und werden nach den Sektoren Heizenergie und Strom unterschieden. 

 

2.1.1. Exkurs: Ökostrom und bundesweiter Strom -Mix  

Der Bezug von zertifiziertem Ökostrom findet wünschenswerterweise zunehmend auch bei den 

Kommunen statt, wie beim Kreis Segeberg für die Kreisliegenschaften. Es gibt unterschiedliche 

ĂG¿tekriterienñ f¿r die Bezeichnung oder auch die Zertifizierung von ¥kostrom. Im Rahmen der 

CO2-Bilanzierung für die kreiseigenen Liegenschaften soll dies näher beleuchtet werden. 

Üblich wird der Strom, der vom Netzbetreiber bezogen wird, als bundesweiter Strom-Mix be-

zeichnet. Hierbei bedeutet bundesweit, dass es keine regionale oder lokale Einzelbetrachtung 

von Erzeugeranlagen gibt, sondern alle Stromerzeuger, ob Atom-, Kohle-, Erd-

gas(heiz)kraftwerke wie auch die erneuerbaren Energien mit Solar- und Windstrom und Biogas-

anlagen in ein Stromnetz einspeisen. Mix bezeichnet dabei die angedeutete Vielfalt der Erzeu-

gung.  

Durch den Zubau der erneuerbaren Energien Ăverbessertñ sich der bundesdeutsche CO2-

Emissionsfaktor4 für den Strom-Mix kontinuierlich: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3
 GEMIS: Quelle und Informationen sowie download: http://iinas.org/gemis-de.html  

4
 Entwicklung des bundesdeutschen CO2-Emissionsfaktors; Quelle: www.umweltbundesamt.de/themen/klima-
energie/energieversorgung/strom-waermeversorgung-in-zahlen?sprungmarke=Strommix#Strommix  

http://iinas.org/gemis-de.html
http://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energieversorgung/strom-waermeversorgung-in-zahlen?sprungmarke=Strommix#Strommix
http://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energieversorgung/strom-waermeversorgung-in-zahlen?sprungmarke=Strommix#Strommix
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Bei Ökostrombezug besteht das Ziel, nur noch Strom aus erneuerbaren Energieanlagen zu be-

ziehen. Wie beim Thema Lebenszyklus und Vorkette gezeigt wurde, kann auch Ökostrom ge-

samtökologisch keine Null-Emissionen aufweisen.  

Um glaubw¿rdig und verantwortlich ein sehr klimafreundliches Stromprodukt als ñ¥kostromñ am 

Markt anzubieten, wurden schon frühzeitig von den ersten Ökostrom-Pionieren in der 90-er Jah-

ren Qualitätskriterien geschaffen, die auch heute noch fast unverändert gelten. 
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2.1.2. Kriterien f¿r Ăechten ¥kostromñ 

Um die Glaubw¿rdigkeit des Produktes Ă¥kostromñ zu unterstreichen, wurden Qualitªtskriterien 

erarbeitet, die per Zertifikat prüfbar nachgewiesen werden. Einige wesentliche Kriterien seien 

hier genannt: 

¶ 100 % Erneuerbare Energien 

¶ Keine Beteiligung der Anbieter an Atom- oder fossilen Kraftwerken 

¶ Förderung von Neuanlagen für erneuerbare Energie über die staatlichen Programme 

(EEG) hinaus 

¶ Keine Verflechtungen des Unternehmens mit anderen Unternehmen der Atom- oder fos-

silen Kraftwerkswirtschaft 

Der BUND hat 2008 bereits eine Empfehlung5 getroffen, die hier ï weil weitestgehend noch so 

gültig ï wiedergegeben wird: 

"Damit man sicher gehen kann, dass man statt Ökostrom keinen Atom- oder Koh-

lestrom bezieht, empfiehlt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 

(BUND) die vier bundesweiten Ökostrom-Anbieter Naturstrom, Lichtblick, Green-

peace Energy und die Elektrizitätswerke Schönau. Bei diesen Anbietern bestehen 

keine eigentumsrechtlichen Verflechtungen mit einem Stromkonzern, der Atom- o-

der Kohlekraftwerke betreibt oder mit Strom aus diesen Quellen handelt. Im Gegen-

satz zu Ökostrom-Tarifen der großen Energiekonzerne wird hier der Ausbau von 

Ökostromanlagen vorangebracht. Die konventionellen Anbieter hingegen verteilen 

Stromanteile in der Regel nur um." 

Folgende G¿tesiegel und Zertifikate bescheinigen Ăechtenñ ¥kostrom: 

V Ok-power Gütesiegel 

V Grüner Strom Label 

V EcoTopTen 

V TÜV Süd Ökostrom Zertifikat EE01 und EE02 

V T¦V Nord ĂGepr¿fter ¥kostromñ 

Eine vergleichende Übersicht6 der echten Ökostromanbieter mit erweiterten Kriterien bietet die 

Seite Ăoekostrom-anbieter.infoñ: 

                                                
5
 BUND 2008, zitiert nach Ăenergienutzer.deñ; Quelle: https://energienutzer.de/strom-tarife/oekostromanbieter-vergleich/28-echte-
oekostrom-anbieter  

6
 Vergleich der Ökostromanbieter, Quelle: www.oekostrom-anbieter.info/oekostrom-vergleich/oekostrom-vergleich.html  

https://energienutzer.de/strom-tarife/oekostromanbieter-vergleich/28-echte-oekostrom-anbieter
https://energienutzer.de/strom-tarife/oekostromanbieter-vergleich/28-echte-oekostrom-anbieter
http://www.oekostrom-anbieter.info/oekostrom-vergleich/oekostrom-vergleich.html
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Zusätzliche Kriterien sind hier die zeit- und mengengleiche Einspeisung sowie der Hinweis, 

dass kein Strom aus RECS-Zertifikaten beim Ökostromangebot einbezogen wurde. 

 

2.2. Ökostrombezug der Kreisliegenschaften Segeberg  

Die Angebotsaufforderung Ende 2017 des Kreises für den Bezug von elektrischer Energie aus 

erneuerbaren Energien für die Kreisliegenschaften in Höhe von insgesamt rd. 2.029 MWh/a 

wurde ein Kriterienkatalog als Ausschreibungsbestandteil beigefügt, der hier wiedergegeben 

wird: 

(1) Die elektrische Energie muss nachweislich zu 100 % aus erneuerbaren Energien stammen. 

Sie muss in Anlagen erzeugt werden, die ausschließlich erneuerbare Energien nutzen.  

Strom aus erneuerbaren Energien ist  

a) Strom, der in Anlagen erzeugt wird, die ausschließlich erneuerbare Energien nutzen, 

einschließlich aus Speicherkraftwerken abzüglich des Eigenverbrauches und der Verluste 

(ohne Pumpstrom) sowie abzüglich des nicht erneuerbaren Anteils am Pumpstrom,  

b) der Anteil von Strom aus erneuerbaren Energien in Hybridanlagen, die auch konventio-

nelle Energieträger einsetzen,  

c) der Anteil von Strom aus der Mitverbrennung von Biomasse in thermischen Kraftwer-

ken, in denen auch konventionelle Energieträger verbrannt werden, wenn der Anteil von 

Strom aus der Mitverbrennung von Biomasse durch die Feststellung und Erfassung der 



Klimaschutz-Teilkonzept Kreis Segeberg - Eigene Liegenschaften 
_________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

  Seite 16 von 159 

jeweiligen Menge und Heizwerte der eingesetzten Brenn-stoffe rechnerisch bei der 

Stromerzeugung ermittelt und nachgewiesen wird.  

 

(2) Erneuerbare Energien im Sinne dieses Vertrages sind ausschließlich Wasserkraft ein-

schließlich der Wellen-, Gezeiten-, Salzgradienten- und Strömungsenergie, Windenergie, solare 

Strahlungsenergie, Geothermie, Energie aus Biomasse einschließlich Biogas, Deponiegas und 

Klärgas. Als Biomasse gelten nur Energieträger gemäß § 2 der Verordnung über die Erzeugung 

von Strom aus Biomasse (Biomasseverordnung ï BiomasseV) vom 21.Juni 2001 in ihrer durch 

Verordnung vom 13. Oktober 2016 geänderten Fassung. Der aus Biomasse erzeugte Strom gilt 

als Strom aus erneuerbaren Energien, wenn er in einem Verfahren erzeugt wird, das den An-

forderungen des § 4 BiomasseV gerecht wird.  

(3) Die Herkunft des gelieferten Stroms muss auf eindeutig identifizierbare erneuerbare Ener-

giequellen zurückführbar sein.  

(4) Der Auftragnehmer garantiert eine zeitlich bilanzierte Lieferung von Strom aus erneuerbaren 

Energien, d.h. die Energiebilanz von erzeugtem und geliefertem Strom muss innerhalb eines 

Kalenderjahres insgesamt ausgeglichen sein. 

Den Zuschlag erhielt KlimaInvest7 Green Concepts GmbH aus Hamburg, das folgende 

Ökostrom-Produkte anbietet: 

 

Angebote von drei Ökostrom-Produkten von KlimaInvest 

 

Die Ökostromprodukte sind zertifiziert und diese wurden den losweisen Ausschreibungen zuge-

ordnet: 

                                                
7
 KlimaInvest, Quelle: www.klimaneutral-online.de/wir_ueber_uns.html  

http://www.klimaneutral-online.de/wir_ueber_uns.html
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Die Überprüfung der Ökostromqualität wurde durch ein Zertifikat vom TÜV Nord8 erstellt: 

   

                                                
8
 Quelle: www.klima-invest.de/images/downloads/TUEV_NORD_OEKOSTROM-Zertifikat_01_10_17-30_09_18.pdf  

http://www.klima-invest.de/images/downloads/TUEV_NORD_OEKOSTROM-Zertifikat_01_10_17-30_09_18.pdf
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Die Kriterien für die Qualitätsgüte und ein CO2-Emissionsfaktor sind auf den Zertifikaten nicht 

angegeben. Bei dem Produkt, das für die Kreisliegenschaften vertraglich vereinbart wurde, 

handelt es sich um Ă¥KOSTROMñ, nicht um ¥kostrom RE und nicht ¥kostrom Plus. 

 

Die Qualitªtskriterien des Produkts Ă¥kostromñ lauten nach KlimaInvest wie folgt: 

ÖKOSTROM nach KlimaInvest ÖKOSTROM 2018/069 

Å Der in Form eines Ökostrom-Produkts bereitgestellte Strom wird garantiert zu 100 % aus erneuerbaren Energien gewon-
nen. 

Å Unter erneuerbaren Energien verstehen wir ausschließlich jene Energieträger und Technologien, die in der jeweiligen na-
tionalen Gesetzgebung als erneuerbar definiert werden. In Deutschland ist das EEG für uns diese Grundlage. 

Å Zertifiziert wird die tatsächliche Ökostrom-Erzeugung. Diese ergibt sich aus der in das Netz eingespeisten Erzeugung 
(Bruttostromaufkommen) abzüglich aller Eigenverbräuche. 

Å Die erneuerbaren Energien-Anlagen müssen die national gültigen Vorgaben und Anforderungen des Landschafts-, Natur- 
und Umweltschutzes vollständig erfüllen. 

Å Es liegen alle technischen, rechtlichen und sonstigen Voraussetzungen für den Betrieb der Anlagen vor, die zur zuverläs-
sigen Bereitstellung der elektrischen Arbeit erforderlich sind. 

Å Der im Rahmen des Ökostrom-Produktes bereitgestellte Strom muss auf eindeutig beschriebene und identifizierbare 
Quellen zurückgeführt werden. Dabei müssen Herkunftsnachweise genutzt werden, die im Rahmen gesetzlich anerkann-
ter Herkunftsnachweisregister ausgestellt wurden. Der Ökostrom-Herkunftsnachweis muss die Anforderungen der EU 
Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen vom 23. April 2009 sowie die 
Anforderungen erneuerbare Energien gem. § 79 EEG erfüllen. 

Å Die Vorgaben zur Stromkennzeichnung gem. der Herkunftsnachweisverordnung und der Herkunftsnachweisdurchfüh-
rungsverordnung des Herkunftsnachweisregisters des Umweltbundesamtes müssen in Deutschland erfüllt werden. 

Å Um eine Doppelvermarktung von Strom aus erneuerbaren Energien zu vermeiden, ist Ökostrom, der bereits eine Produk-
tionsförderung wie beispielsweise eine Einspeisevergütung oder die Inanspruchnahme der Marktprämie gemäß EEG er-
halten hat, nicht zugelassen. Nur erneuerbare Energien-Anlagen, die hierzulande keine Produktionsförderung im Rahmen 
von nationalen Förder- oder Quoteninstrumenten erhalten haben, finden Verwendung. Das entspricht der Empfehlung des 
Umweltbundesamtes und der VdTÜV-Basisrichtlinie Ökostromprodukte Energie 1304. 

Å Der Maximalzeitraum für den Ausgleich der Energiebilanz ist ein Jahr. Der Energieversorger/Klimapartner muss ein 
prüfbares Verfahren zur kontinuierlichen Sicherung der Deckung zwischen Erzeugung, Bezug und Abgabe gewährleis-
ten. 

Å Die Förderung der erneuerbaren Energien ist eine wesentliche Zielsetzung des Stromangebots und des anbietenden Un-
ternehmens. 

Å Der Verbraucher wird regelmäßig, zeitnah und korrekt über das zertifizierte Ökostrom-Produkt unterrichtet. 

Å Zusätzliche Anforderungen über diesen Katalog hinaus werden in Anlagen festgehalten. 

 

 

Die Kriterien für ÖKOSTROM RE lauten nach KlimaInvest ÖKOSTROM RE 2018/0610: 

Å Der in Form eines Ökostrom-Produkts bereitgestellte Strom wird zu 100 % aus erneuerbaren Energien gewonnen.  

Å Unter erneuerbaren Energien versteht der Anbieter ausschließlich jene Energieträger und Technologien, die in der jewei-
ligen nationalen Gesetzgebung als erneuerbar definiert werden. In Deutschland ist das EEG diese Grundlage. 

Å Zertifiziert wird die tatsächliche Ökostrom-Erzeugung. Diese ergibt sich aus der in das Netz eingespeisten Erzeugung 
(Bruttostromaufkommen) abzüglich aller Eigenverbräuche. 

Å Die erneuerbaren Energien-Anlagen müssen die national gültigen Vorgaben und Anforderungen des Landschafts-, Natur- 
und Umweltschutzes erfüllen. 

                                                
9
 KlimaInvest ÖKOSTROM 2018/06, Quelle: www.klima-invest.de/images/downloads/KlimaInvest-
Kriterienkatalog_OEKOSTROM_06_2018.pdf  

10
 Ökostrom-Kriterienkatalog KlimaInvest ÖKOSTROM RE 2018/06: www.klima-invest.de/images/downloads/KlimaInvest-
Kriterienkatalog_OEKOSTROM_RE_06_2018.pdf  

http://www.klima-invest.de/images/downloads/KlimaInvest-Kriterienkatalog_OEKOSTROM_06_2018.pdf
http://www.klima-invest.de/images/downloads/KlimaInvest-Kriterienkatalog_OEKOSTROM_06_2018.pdf
http://www.klima-invest.de/images/downloads/KlimaInvest-Kriterienkatalog_OEKOSTROM_RE_06_2018.pdf
http://www.klima-invest.de/images/downloads/KlimaInvest-Kriterienkatalog_OEKOSTROM_RE_06_2018.pdf
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Å Es liegen alle technischen, rechtlichen und sonstigen Voraussetzungen für den Betrieb der Anlagen vor, die zur zuverläs-
sigen Bereitstellung der elektrischen Arbeit erforderlich sind. 

Å Der im Rahmen des Ökostrom-Produktes bereitgestellte Strom muss auf eindeutig beschriebene und identifizierbare 
Quellen zurückgeführt werden. Dabei müssen Herkunftsnachweise einbezogen werden, die im Rahmen gesetzlich aner-
kannter Herkunftsnachweisregister ausgestellt wurden. Der Ökostrom-Herkunftsnachweis muss die Anforderungen der 
EU Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen vom 23. April 2009 sowie 
die Anforderungen erneuerbare Energien gem. § 79 EEG erfüllen. 

Å Die Vorgaben zur Stromkennzeichnung gem. der Herkunftsnachweisverordnung und der Herkunftsnachweisdurchfüh-
rungsverordnung des Herkunftsnachweisregisters des Umweltbundesamtes müssen in Deutschland erfüllt werden. 

Å Um eine Doppelvermarktung von Strom aus erneuerbaren Energien zu vermeiden, ist Ökostrom, der bereits eine Produk-
tionsförderung wie beispielsweise eine Einspeisevergütung oder die Inanspruchnahme der Marktprämie gemäß EEG er-
halten hat, nicht zugelassen. Nur erneuerbare Energien-Anlagen, die hierzulande keine Produktionsförderung im Rahmen 
von nationalen Förder- oder Quoteninstrumenten erhalten haben, finden Verwendung. Das entspricht der Empfehlung des 
Umweltbundesamtes und der VdTÜV-Basisrichtlinie Ökostromprodukte Energie 1304. 

Å Der Maximalzeitraum für den Ausgleich der Energiebilanz ist ein Jahr. Der Anbieter muss ein prüfbares Verfahren zur 
kontinuierlichen Sicherung der Deckung zwischen Erzeugung, Bezug und Abgabe gewährleisten. 

Å Die Förderung der erneuerbaren Energien ist eine wesentliche Zielsetzung des Stromangebots und des anbietenden Un-
ternehmens. 

Å Darüber hinaus verpflichtet sich der Klimapartner zur regionalen Förderung, d. h. am Firmensitz des Energieversorgers, 
im Landkreis oder in benachbarten Landkreisen. Hierzu muss ein zusätzlicher Beitrag in die Förderung und/oder den 
Ausbau erneuerbarer Energien (ökologischer Zusatznutzen) und/oder nachhaltiger Klimaschutzmaßnahmen, Energieeffi-
zienz- und/oder Umweltverträglichkeitsmaßnahmen geleistet werden. Zulässig sind ebenfalls Zukunftsprojekte, die neue 
Technologien erproben und/oder anwenden und eine CO2-Einsparung mit sich bringen. Die Fördermaßnahmen können 
auch anteilig in Form von Bürgerbeteiligungen oder Projekten aus den Bereichen Kommunikation und Bildung (Schwer-
punkt Umwelt- und Klimaschutz) umgesetzt werden. 

Themenbereiche zur Fördermittelverwendung: 

Å Ausbau regenerative Stromerzeugungsanlagen / erneuerbarer Energien: (Beteiligungen an) Solar-, Wind- 
und/oder Wasserkraftanlagen (Neubau und Repowering)  

Å Investition in Zukunftstechnologien wie beispielsweise Hybridkraftwerke, Speichertechnologien und/oder lokale 
Smart Grids inklusive Projektkommunikation 

Å Investition in Energieeffizienzmaßnahmen wie beispielsweise eine Umrüstung auf LED, Gebäudesanierung, 
Wärmedämmung, Fensterisolierung und/oder neue Heizsysteme 

Å Auf- und Zubau von E-Mobilität: E-Fahrzeuge mit Ökostrom und E-Tankstellen mit Ökostrom. 

Umsetzung der Fördermittelverwendung: 

Å Der ökologische Zusatznutzen muss im Rahmen eines RE-Investments in Höhe von mindestens netto 250 
EUR/GWh des nach ÖKOSTROM RE zertifizierten Ökostrom-Produktes pro Lieferjahr investiert werden. 

Å Die Mindest-Investition kann jährlich oder über drei zusammenhängende Lieferjahre kumuliert erfolgen und 
muss per Rechnung und/oder Wirtschaftsprüferbestätigung und/oder Geschäftsführertestat spätestens im ersten 
Quartal des auf das Lieferjahr folgende Jahr oder im ersten Quartal nach den drei kumulierten Lieferjahren nach-
gewiesen werden. 

Å Der Förderbeitrag, der nachweisbar im Zeitraum von drei aufeinanderfolgenden Lieferjahren erreicht wird, kann 
ab Produktstart in voller Höhe investiert werden. Voraussetzung für eine unmittelbare Fördermittelverwendung in 
Höhe des Gesamtförderbetrages aus drei Lieferjahren ist, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Investition bereits 
gestartet/im Markt ist. Zum Zeitpunkt der Verwendung muss der Prüfgesellschaft gegenüber zusätzlich ein 
Nachweis über die bereits fixierte Mindesthöhe des Förderbeitrags während der gesamten Laufzeit des Produktes 
durch geeignete Belege erbracht werden (z. B. Lieferauftrag der Herkunftsnachweise ÖKOSTROM RE). 

Å Der erste Nachweis muss spätestens im ersten Quartal nach den ersten drei Lieferjahren erbracht werden, hierzu 
erhalten Sie rechtzeitig vor Ablauf des dritten Lieferjahres eine Erinnerung. Ab dem vierten Lieferjahr fragen wir 
pro Lieferjahr nach einem Nachweis über die Investition. Eine Bündelung über drei Jahre ist weiterhin nach einer 
formlosen schriftlichen Mitteilung (z. B. per E-Mail) möglich. Bitte beachten Sie zur Erläuterung unsere Grafik 
ĂFºrdermittelverwendungñ. 

Å Der Verbraucher wird regelmäßig, zeitnah und korrekt über das zertifizierte Ökostrom-Produkt unterrichtet. 

Å Zusätzliche Anforderungen über diesen Katalog hinaus werden in Anlagen festgehalten. 
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Die Kriterien für ÖKOSTROM PLUS lauten nach KlimaInvest ÖKOSTROM PLUS 2018/0611 

Å Der in Form eines Ökostrom-Produkts bereitgestellte Strom wird zu 100 % aus erneuerbaren Energien gewonnen. 

Å Ein Anteil von mindestens 33 % des bereitgestellten Stromes stammt aus Anlagen, die zu Beginn des Bilanzzeitraums 
nicht älter als sechs Jahre sind (Neuanlagen) oder in den letzten sechs Jahren vor Beginn des Bilanzzeitraums eine Leis-
tungssteigerung erfahren haben, wobei nur der Anteil der Leistungserhöhung auf den o. g. Anteil angerechnet werden 
darf. 

Å Unter erneuerbaren Energien versteht der Anbieter ausschließlich jene Energieträger und Technologien, die in der jewei-
ligen nationalen Gesetzgebung als erneuerbar definiert werden. In Deutschland ist das EEG diese Grundlage. 

Å Zertifiziert wird die tatsächliche Ökostrom-Erzeugung. Diese ergibt sich aus der in das Netz eingespeisten Erzeugung 
(Bruttostromaufkommen) abzüglich aller Eigenverbräuche. 

Å Die erneuerbaren Energien-Anlagen müssen die national gültigen Vorgaben und Anforderungen des Landschafts-, Natur- 
und Umweltschutzes erfüllen. 

Å Es liegen alle technischen, rechtlichen und sonstigen Voraussetzungen für den Betrieb der Anlagen vor, die zur zuverläs-
sigen Bereitstellung der elektrischen Arbeit erforderlich sind. 

Å Der im Rahmen des Ökostrom-Produktes bereitgestellte Strom muss auf eindeutig beschriebene und identifizierbare 
Quellen zurückgeführt werden. Dabei müssen Herkunftsnachweise genutzt werden, die im Rahmen gesetzlich anerkann-
ter Herkunftsnachweisregister ausgestellt wurden. Der Ökostrom-Herkunftsnachweis muss die Anforderungen der EU 
Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen vom 23. April 2009 sowie die 
Anforderungen erneuerbare Energien gem. § 79 EEG erfüllen. 

Å Die Vorgaben zur Stromkennzeichnung gem. der Herkunftsnachweisverordnung und der Herkunftsnachweisdurchfüh-
rungsverordnung des Herkunftsnachweisregisters des Umweltbundesamtes müssen in Deutschland erfüllt werden. 

Å Um eine Doppelvermarktung von Strom aus erneuerbaren Energien zu vermeiden, ist Ökostrom, der bereits eine Produk-
tionsförderung wie beispielsweise eine Einspeisevergütung oder die Inanspruchnahme der Marktprämie gemäß EEG er-
halten hat, nicht zugelassen. Nur erneuerbare Energien-Anlagen, die hierzulande keine Produktionsförderung im Rahmen 
von nationalen Förder- oder Quoteninstrumenten erhalten haben, finden Verwendung. Das entspricht der Empfehlung des 
Umweltbundesamtes und dem Kriterienkatalog ĂGepr¿fter ¥kostromñ nach dem T¦V NORD CERT Standard A75-
S026-1 sowie der VdTÜV-Basisrichtlinie Ökostromprodukte Energie 1304. Ökostrommengen aus modernisierten Anla-
gen werden als Strom aus Neuanlagen anerkannt. Als Strom aus einer Neuanlage gilt auch die Ökostrommenge, die einer 
nach den genannten Zeitpunkten erstmalig in Betrieb genommenen Erhöhung des elektrischen Arbeitsvermögens einer 
ansonsten älteren Stromerzeugungsanlage zuzurechnen ist. 

Å Der Maximalzeitraum für den Ausgleich der Energiebilanz ist ein Jahr. Der Anbieter muss ein prüfbares Verfahren zur 
kontinuierlichen Sicherung der Deckung zwischen Erzeugung, Bezug und Abgabe gewährleisten. 

Å Die Förderung der erneuerbaren Energien ist eine wesentliche Zielsetzung des Stromangebots und des anbietenden Un-
ternehmens. 

Å Der Verbraucher wird regelmäßig, zeitnah und korrekt über das zertifizierte Ökostrom-Produkt unterrichtet. 

Å Zusätzliche Anforderungen über diesen Katalog hinaus werden in Anlagen festgehalten. 

 

Der Kreis hat sich für den Bezug des Stromproduktes Ă¥kostromñ entschieden. Im Vergleich zu 

den anderen Kriterien, die die Ăechtenñ ¥kostrom-Anbieter (vergl. Abb. S. 15) erfüllen, fallen hier 

Unterschiede auf.  

Im Rahmen dieses Klimaschutzteilkonzeptes ist es nicht leistbar, die genauen Qualitätskriterien 

vergleichend zu überprüfen; dies kann in einer gesonderten Analyse erfolgen. Hingewiesen sei 

jedoch auf das Fehlen des Zubaus bzw. der Abführung von Geldmitteln zur Errichtung neuer 

erneuerbarer Energieanlagen beim Ă¥KOSTROMñ-Produkt. Dies ist u.a. ein wichtiges Kriterien 

bei Ăechtenñ ¥kostromanbietern. Indes weist das ĂPlusñ-Produkt diese Förderung explizit aus; 

wenn auch der Förderbetrag mit 0,025 EURO Ct/kWh relativ gering ausfällt. 

                                                
11

Ökostrom-Kriterienkatalog KlimaInvest ÖKOSTROM PLUS 2018/06: www.klima-invest.de/images/downloads/KlimaInvest-
Kriterienkatalog_OEKOSTROM_PLUS_06_2018.pdf  

http://www.klima-invest.de/images/downloads/KlimaInvest-Kriterienkatalog_OEKOSTROM_PLUS_06_2018.pdf
http://www.klima-invest.de/images/downloads/KlimaInvest-Kriterienkatalog_OEKOSTROM_PLUS_06_2018.pdf
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Da kein CO2-Emissionsfaktor bei diesem Produkt angegeben wurde, hier aber die Vorkette und 

die Äquivalentemissionen integriert mit berücksichtigt werden, wurde in einer gesonderten Be-

rechnung f¿r das Stromprodukt KlimaInvest Ă¥kostromñ ein geringer CO2-Emissionsfaktor von 

40 g/kWh angesetzt.  

Dieser Wert wird für die Dokumentationen im Segeberger Energiebericht verwendet. Die Diffe-

renz der CO2-Emissionen zwischen Ă¥kostromñ und ĂBundes-Mixñ ist gravierend, wie die Grafik 

für die stromrelevanten CO2-Emissionen zeigt: 

 

Abb. 3: Übersicht der Kosten struktur des Instruments Gesamtkostenrechnung  

 

Abschließend empfehlen wir die zukünftigen Stromausschreibungen für Liegenschaften des 

Kreises neu zu gestalten und die Vergabekriterien f¿r Ă¥kostromñ zu ¿berpr¿fen mit dem Ziel, 

Ăechtenñ ¥kostrom zu beziehen. 
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2.3. Aspekte der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung  

2.3.1. Kosten struktur  

Oberster Planungsgrundsatz bei Neubau, Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden ist es, im 

Sinne der Nachhaltigkeit die Gesamtkosten (Summe aus Investitionskosten, Betriebskosten und 

Folgekosten) bei gegebener Nutzungsqualität zu minimieren. Die Schwierigkeit besteht darin, 

dass es zwischen den einzelnen Kostenarten zahlreiche Abhängigkeiten gibt.  

Mit dem Instrument ĂGesamtkostenrechnung.xlsxñ ist es nachvollziehbar darzustellen, welche 

unterschiedlichen Kostenelemente in einer dynamischen Betrachtung für die Wirtschaftlich-

keitsbetrachtung relevant sind: 

 

Abb. 4: Übersicht der Kostenstruktur des Instruments Gesamtkostenrechnung  

 

Neben den Kapital-, sowie Heiz- und Stromkosten lassen sich somit in der Gesamtkostenrech-

nung auch die Kosten für Verwaltung, Versicherung, Instandhaltung, Betriebsführung und Rei-

nigung abbilden. Diese zusätzliche Komponente der betriebswirtschaftlichen Betrachtung der 

Verwaltungseinheiten wurde im Rahmen dieses Klimaschutzteilkonzepts jedoch bewusst außer 

Acht gelassen. Sie können im späteren Verlauf vom Liegenschaftsmanagement eingepflegt 

werden, um eine noch umfassendere Kostendarstellung der untersuchten Liegenschaft und Sa-

nierungsvarianten zu gewährleisten.  

Der Begriff und die Einbeziehung der Kostenart ĂUmweltfolgekostenñ wird weiter unten erlªutert. 

 

Gesamtkosten 

Kapitalkosten 
Baukosten 

Kapitalkosten (Zins und Tilgung) 

Betriebskosten 

Heizkosten 

Stromkosten 

Wasser-/Abwasserkosten 

Reinigungskosten 

Betriebsführungskosten 

Instandhaltungskosten 

Verwaltung + Versicherung 

Umweltfolgekosten 
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2.3.2. Investitionskosten, energetische Mehrkosten  

Den Kapitalkosten liegen Annahmen zu Kapitalzins und Laufzeit bzw. technischer Lebensdauer 

zugrunde. Hier spielen die zinsgünstigen Kredite im Falle einer förderfähigen energetischen Sa-

nierung z.B. bei der KfW-Förderung eine Rolle und bestimmen den Annuitätenfaktor, der einma-

lige investive Kosten in jährlich gleichbleibende Zahlungen (Annuität) umrechnet. 

Sinnvoll ist die Unterteilung der gesamten Investitionskosten bzw. der Vollkosten in: 

¶ ƻƘƴŜƘƛƴ ƻŘŜǊ α{ƻǿƛŜǎƻά ŀƴŦŀƭƭŜƴŘŜ YƻǎǘŜƴ ǳƴŘ 

¶ energetische Mehrkosten als zusätzliche Kosten für Energieeffizienzmaßnahmen  

Die ĂVollkostenñ als gesamte Investition setzen sich aus dem Anteil der Instandhaltung und den 

energetischen Mehrkosten zusammen. Am Beispiel der energetischen Sanierung eines abgän-

gigen Satteldaches soll dies Prinzip veranschaulicht werden:  

 

 

Abb. 5: Energetische Mehrkosten; Bsp. Satteldach  

 

Ist die Dacheindeckung abgängig und schadhaft, ist eine neue anzubringen. Die Mehrkosten für 

eine besonders energieeffiziente Wärmedämmung z.B. über den vorgeschriebenen Standard 

der EnEV hinaus, wären dann nur ein geringer Anteil an den gesamten Investitionskosten: Die-

se werden als energetische oder energieeffiziente Mehrkosten bezeichnet.  
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2.3.3. Energiepreissteigerung en 

Im Rahmen der Bewertung von energieeffizienter, energiesparender oder auch substituierender 

Technik durch Einsatz erneuerbarer Energiesysteme ist die zukünftige Energiepreisentwick-

lung bedeutend. Die Entwicklung der fossilen Energiepreise, dargestellt am Leitindikator Roh-

öl12, zieht nach dem Abfallen um das Jahr 2012 wieder stark an. 

 

Abb. 6: Energiepreisentwicklung (Rohöl)  

Einhellig herrscht die Meinung vor, das mittel- bis langfristig ein Barrelpreis von rd. 100$ realis-

tisch ist. Auf Grundlage dessen wird in folgender Abbildung eine mögliche Energiepreissteige-

rung skizziert: 

 

Abb. 7: Mögliche Energiepreissteigerung (5%/a)  

                                                

12 Grafik: www.tecson.de  

5%/a 

http://www.tecson.de/
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Die Preissteigerung der Energieträger für Heizwärme wird mit 5%/a unterstellt. Dieser Rahmen-

parameter ist im Berechnungsinstrument selbstverständlich veränderbar und an die individuel-

len Vorgaben oder politischen Entscheidungen frei wählbar. 

So kºnnen damit unterschiedliche Varianten oder ĂSzenarienñ der wirtschaftlichen Entwicklung 

berechnet werden. Durch die Bildung von annuitätischen Beträgen (Kapitaldienst, mittlerer 

Energiepreis inkl. der Steigerungsrate) wird der wirtschaftliche Vergleich auf Basis Ăjªhrlicheñ 

Kosten dargestellt. Dies ist manchmal simplifizierend, hat jedoch den Vorteil, dass diese Kos-

tenangabe leicht verständlich, nachvollziehbar und vergleichbar ist, was für kommunale Ent-

scheidungen von Vorteil ist.  

 

2.3.4. Umweltfolgekosten  

Im Kontext von Klimaschutz und Nachhaltigkeit bedeutsam ist der Kostenpunkt Umweltfolge-

kosten. Dieser wird pauschal als Obolus für die verursachten CO2-Emission der untersuchten 

Verwaltungseinheit bestimmt und fließt in die Berechnung mit ein. Dieser wird pauschal mit 

50ú/tCO2 auf Basis der Empfehlungen des Frankfurter Tools Gesamtkostenrechnung ange-

setzt. Perspektivisch kann der aktuelle Wert (20,50 ú/t CO2, Stand 08-2018) bei Einführung ei-

ner CO2-Besteuerung deutlich zunehmen. Die Entwicklung der CO2-Preise des Emissionsrech-

tehandels13 zeigt folgende Abbildung. 

 

Abb. 8: CO2-Emissionshandel; Verlauf der Zertifikatspreise  

 

                                                
13

 Entwicklung der CO2-Zertifikatepreise, Quelle: www.finanzen.net/rohstoffe/co2-emissionsrechte/chart  

http://www.finanzen.net/rohstoffe/co2-emissionsrechte/chart
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2.3.5. Dynamis che Amortisatio nsberechnung  

Die Division von investiven Kosten und eingesparten Kosten ergibt die einfache und leicht ver-

ständliche Amortisationszeit in Jahren. Wie gezeigt wurde, führt eine rein statische und Vollkos-

tenbetrachtung zu einer wenig nachhaltigen und unrealistischen Wirtschaftlichkeitsabschätzung. 

Einzubeziehen sind die Energiepreissteigerungen (dynamisch), die Differenzierung in Sowieso 

und energetische Mehrkosten und ï gerade im Bereich der öffentlichen Hand ï die Umweltfol-

gekosten.  

Die Berechnung der Amortisation der Maßnahme erfolgt jeweils anhand der Vollkosten (inklusi-

ve der Sowieso-Kosten) und bei Betrachtung der energetischen Mehrkosten (abzüglich der So-

wieso-Kosten). Weiterhin wird die Wirtschaftlichkeitsabschätzung mit einer dynamischen Be-

rechnungsweise ergänzt: Die statische Amortisation setzt lediglich die Investitionskosten in Re-

lation zur Energiekosteneinsparung (nach heutigen Kosten, ohne Energiepreissteigerung). Die 

dynamische Amortisation erlaubt dagegen eine detailliertere Betrachtung inklusive Kapitalzins 

und Energiepreissteigerungen. Wenn dann zu den dynamisch berechneten Energieeinsparun-

gen der ĂObolusñ der Umweltfolgekosten mit 50ú/tCO2 zusätzlich einbezogen wird, bekommt 

man eine Wirtschaftlichkeitsabschätzung, die einer nachhaltigeren Betrachtung gerechter wird 

als herkömmliche statische Verfahren.  

Am Beispiel der Sanierungsvariante 1 für die Rettungswache in Bad Segeberg soll dies verdeut-

licht werden: 

 

Abb. 9: Amortisationszeiten bei Variation der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung  
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2.3.6. Nicht quantifizierbare, positive Effekte bei der Sanierung  

Bei Abwägung der energetischen Sanierungsmaßnahme nach rein monetären Gesichtspunkten 

bleiben wichtige Aspekte ausblendet: 

¶ Komfortgewinn durch verbesserten Wärmeschutz 

¶ Planungssicherheit durch Senkung der Betriebskosten 

¶ Kommunale Vorbildfunktion als glaubwürdiger Akteur im Klimaschutz 

¶ Energieunabhängigkeit 

¶ Gebäudewerterhaltung 

¶ Beitrag zum Klima- und Umweltschutz 

¶ Regionale Wertschöpfung 

¶ Zunehmende Resilienz und Zukunftsfähigkeit der Gemeinden 
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3. Energiemanagement  (Bst. 1) 

3.1. Datenerhebung  

Verschiedene Daten, Pläne, Unterlagen wurden sukzessive von der Verwaltung zur Verfügung 

gestellt oder selbst erhoben. Dabei sind die unterschiedlichen Informationsquellen zahlreich und 

oftmals von unterschiedlicher Güte und Qualität. Für ein professionelles Energiecontrolling und 

ïmanagement müssen folgende Herausforderungen angegangen und gelöst werden: 

¶ Gebäude und Gebäudeteile und Bauabschnitte in ihrer zeitlichen Entwicklung müssen 

klar getrennt bzw. identifiziert werden, 

¶ Angaben der Bezugsflächen wie Bruttogrundflächen (BGF) müssen korrekt ermittelt 

werden. Die Umrechnung in Nettogrundflächen (NGF) muss sich an die Vorgaben z.B. 

des BMVBS14 halten (eine fachgerecht ermittelte BGF ist Grundlage z.B. für die Erstel-

lung von Energieausweisen, die aufgrund der Größe der Liegenschaften allesamt als 

Aushang der Öffentlichkeit im Objekt präsentiert werden müssen), 

¶ Verbrauchsdaten müssen vollständig erfasst, Protokollbögen der Hausmeister müssen 

abgelegt werden um spätere Plausibilitätskontrollen zu ermöglichen, 

¶ Gebäude und Bauabschnitte müssen entsprechend ihrer Nutzung und ihrer Verbrauchs-

situation mit entsprechenden Messstellen bzw. Zählern zur Verbrauchserfassung aus-

gestattet sein, 

¶ Bei der selbstständigen Erstellung von Energieausweisen müssen belastbare Daten für 

Flächen und Verbräuche, die gemessen wurden, vorliegen. 

¶ Für die systematische Bearbeitung muss eine datenbankähnliche Struktur oder Doku-

mentation der Liegenschaften, Verbräuche, Zählernummern, Flächen, Baujahre, etc. er-

arbeitet und kontinuierlich gepflegt werden, 

¶ Die Eingabe in einen zentralen Datenpool muss ohne Übertragungsfehler funktionieren. 

 

                                                

14
 Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS), Bekanntmachung der Regeln für Energieverbrauchs-

kennwerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand, vom 30. Juli 2009;   

www.bbsr-energieeinsparung.de/EnEVPortal/DE/Archiv/EnEV/EnEV2009/Bekanntmachungen/Download/NWGVerbrauch.pdf?__blob=publicationFile&v=1  

http://www.bbsr-energieeinsparung.de/EnEVPortal/DE/Archiv/EnEV/EnEV2009/Bekanntmachungen/Download/NWGVerbrauch.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Abb. 10: Wichtige Aspekte für die  energetische Bewertung der Liegenschaften  

 

Vor diesen Herausforderungen stehen alle kommunalen Verwaltungen, die sich ï trotz der be-

grenzten Ressourcen (Personal, finanzielle Ausstattung) ï dieser wichtigen Aufgabe stellen.  

Im Rahmen dieses Klimaschutz-Teilkonzepts wurde daher auf die Erarbeitung einer soliden 

Übersicht der Liegenschaften besonderer Wert gelegt. So ist für das zukünftige Energiecontrol-

ling der Gemeinden eine Datenstruktur angelegt, die alle relevanten Informationen der Objekte 

dokumentiert. 

Nachfolgend wird kurz skizziert, welche Daten wo und wie zur Verfügung standen bzw. selbst 

recherchiert wurden: 

¶ Die für die Antragsstellung des Klimaschutzteilkonzeptes seitens der Verwaltung zur 

Verfügung gestellte Liegenschaftsübersicht im xls-Format, inklusive Angaben zum Bau-

jahr, zu den BGF und Verbräuchen, 

¶ Baubeschreibungen und Bauzeichnungen als Bild-, PDF- oder z.T. als dwg-Datei, 

¶ Amtliches Liegenschafskataster (GIS-shapefile), 

¶ Entsprechend der bisherigen Zuordnung des Kreises wurden sogenannte sinnvolle 

ĂVerwaltungs-Ă oder ĂVerrechnungseinheitenñ (VE) gebildet, 

¶ Sämtliche Bezugsflächen (BGF) der untersuchten Objekte wurden anhand von Lageplä-

nen, Grundrissen und Informationen durch Begehung vor-Ort plausibilisiert, z. T neu er-

hoben und berechnet, 

¶ Alle im Rahmen der umfangreichen Gebäudebegehungen festgestellten Zähler wurden 

dokumentiert (Gas, Wärme, Strom). 
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3.2. Basisdatenbewertung  

3.2.1. Flächenermittlung  

Für die gemäß Baustein 1 zugrunde zulegenden Flächen für eine erste Bewertung und ein 

Benchmarking der Energieverbräuche der Liegenschaften wurden die übermittelten Grundflä-

chen der Verwaltung hinzugezogen.  

Für die Sanierungskonzeption gemäß Baustein 2 sind jedoch genauere Flächenangaben zu 

ermitteln; insbesondere gilt dies für die zu sanierenden Bauteilflächen (vergl. Kap. 3.2.1.).  

 

3.2.2. Energieverbrauchserfassung  

Die Energieverbräuche wurden per Excel-Liste abgefragt und vom Kreis Segeberg übermittelt. 

Dabei konnten soweit vorhanden folgende Informationen eingeholt werden: 

¶ Strom- und Gasverbräuche der letzten 3 Jahre (2015 ï 2017) in kWh/a 

¶ Zählernummern 

¶ Gebäudebezug 

Anschließend wurden die Verbräuche für das Energiemanagement aufbereitet:  

¶ Plausibilitätscheck  

o Vergleich der spez. Verbräuche mit Durchschnittswerten (siehe Kapitel 3.2.3) 

o Vergleich der Zählernummer mit dem vor Ort vorgefundenen Zähler (siehe Kapi-

tel 4.1.3) 

¶ Witterungsbereinigung (anhand Witterungskorrekturfaktoren des IWU-Instituts15) 

¶ Falls erforderlich Aufteilung auf verschiedene Bauabschnitte/ Nutzungen (z.B. Schulge-

bäude und Sporthalle) durch prozentuale Aufteilung des Gesamtverbrauchs anhand der 

nutzungsspezifischen Energiekennwerte nach EnEV 200916 

¶ Falls keine Verbräuche vorhanden waren wurde der Wärmebedarf gemäß der Gesamt-

kostenrechnung berechnet (siehe Kapitel 4.1.5) 

 

3.2.3. Einschätzung IST -Situation, Kennwerte, Einsparpotentiale  

Nach der Flächenberechnung und Energieverbraucherfassung kann eine erste Bewertung des 

Gebäudebestands erfolgen. Zusammenfassend lassen sich folgende Kennwerte festhalten: 

                                                

15
 IWU-Institut Darmstadt; Download-Link des Instruments: 

www.iwu.de/fileadmin/user_upload/dateien/energie/werkzeuge/Gradtagszahlen_Deutschland.xls  

16
 Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS), Bekanntmachung der Regeln für Energieverbrauchskenn-
werte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand, vom 30. Juli 2009;   
www.bbsr-energieeinsparung.de/EnEVPortal/DE/Archiv/EnEV/EnEV2009/Bekanntmachungen/Download/NWGVerbrauch.pdf?__blob=publicationFile&v=1 

http://www.iwu.de/fileadmin/user_upload/dateien/energie/werkzeuge/Gradtagszahlen_Deutschland.xls
http://www.bbsr-energieeinsparung.de/EnEVPortal/DE/Archiv/EnEV/EnEV2009/Bekanntmachungen/Download/NWGVerbrauch.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Betrachtung Liegenschaft Energierelevante Größe 

Anzahl Liegenschaften bzw. Gebäude 16 bzw. 24 

Gesamter Wärmeverbrauch ca. 8.277 MWh/a 

Gesamter Stromverbrauch ca. 2.374 MWh/a 

Gesamte Energiekosten ca. 1.067.000 ú/a 

Spez. Wärmeverbrauch (im Mittel) ca. 134 kWh/m²*a 

Spez. Stromverbrauch (im Mittel) ca. 30 kWh/m²*a 

Abb. 11: Kennwerte IST -Zustand der Liegenschaften  

 

Die Werte je Liegenschaft können der Liegenschaftsdatenbank entnommen werden (siehe Kap. 

3.4.1).  

Bezüglich der Einsparpotentiale bietet sich ein Vergleich der Energiekennzahlen je Liegenschaft 

(witterungsbereinigte spezifische Verbräuche) mit Durchschnittswerten vergleichbarer Nutzung 

an. Für dieses Benchmarking wurde das für schleswig-holsteinische Kommunen von der Inves-

titionsbank Schleswig-Holstein, Energieagentur zur Verf¿gung gestellte Instrument ĂGebäude-

EnergieEffizienz-Spiegel (GEES)ñ verwendet. Die nachfolgend aufgelisteten Vorteile der ge-

nannten EXCEL-Kalkulation waren für uns die ausschlaggebenden Gründe zur Nutzung dieses 

Arbeitsumfelds: 

- Das Tool ist öffentlich zugänglich und wird von der Investitionsbank Schleswig-Holstein, 

Energieagentur (IB-SH, EA) im Rahmen der Energie-Effizienz-Initiative Schleswig-

Holstein17 (vergl. www.eei-sh.de) gepflegt, 

- Basis des IB-SH, EA-Tools ist wiederum der ĂEnergieausweisñ18 des Hochbauamts der 

Stadt Frankfurt/M, dass hierzu umfangreiche Dokumentationen auf ihrer Internetseite 

allgemein zugänglich vorhält und diese regelmäßig aktualisiert, 

- Das Instrument wurde speziell für Kommunen für das praktikable Arbeiten im Bereich 

Energiemanagement erarbeitet, 

- Witterungsbereinigte Verbrauchskennwerte und Einsparpotentiale werden zielgerichtet 

dargestellt, 

- Das Instrument kann von der Liegenschaftsverwaltung anhand der mitgelieferten Datei-

en auf dem Datenträger im Anhang direkt weitergenutzt werden. 

 

                                                

17
  Energieeffizienz-Initiative Schleswig-Holstein im Auftrag des damaligen Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr 

des Landes Schleswig-Holstein; 2008-2010; www.energieeffizienz-initiative-sh.de/. Zugriff zum Tool: www.schleswig-

holstein.de/DE/Schwerpunkte/Energiewende/Waerme/_documents/serviceleistungen.html#doc1887158bodyText3 
18

  Stadt Frankfurt am Main, Hochbauamt, Energiemanagement, Energieausweis;   

www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de/Energiecontrolling/Energieausweise/Energieausweise.htm  

http://www.eei-sh.de/
http://www.energieeffizienz-initiative-sh.de/
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Energiewende/Waerme/_documents/serviceleistungen.html#doc1887158bodyText3
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Energiewende/Waerme/_documents/serviceleistungen.html#doc1887158bodyText3
http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de/Energiecontrolling/Energieausweise/Energieausweise.htm
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Folgende Daten werden für das Tool benötigt: 

¶ Verbrauchswerte für einen Betrachtungszeitraum von einem Jahr, 

¶ Bezugsfläche BGF oder NGF, 

¶ Nutzungsart (nach Bauwerkszuordnungskatalog), 

¶ Standort, 

¶ Energiekosten pro Betrachtungszeitraum, 

¶ Energieträger zur Bestimmung des CO2-Emissionsfaktors. 

 

Am Beispiel der Auswertung für die Rettungswache Bad Segeberg wird die übersichtliche Dar-

stellung folgender Daten deutlich: 

- Die Einschätzung des Verbrauchs gemäß Verbrauchsklassen nach Energieausweis 

Hochbauamt Frankfurt19 

- Die Visualisierung der energetischen Bewertung durch die Klassifizierung A-H 

- Die grafische Darstellung der Kosten- und CO2-Einsparungen bei Verbesserung auf das 

Niveau ĂBñ und massiver Einsparung durch Erreichen des Effizienzniveaus ĂAñ 

 

                                                
19

 Hochbauamt Frankfurt (2016). MS-Excel-Vorlage Energieverbrauchsausweis für Nichtwohngebäude 
www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de/Energiecontrolling/Energieausweise/Energieausweise.htm  

G E E S   -   Gebäude-EnergieEffizienz-Spiegel Benchmark 2017

Liegenschaft Baujahr 1992

Anschrift

Gebäude / -teil BZK  -  Nutzungsart Nettogrundfläche m²

Hauptnutzung 1340 - Polizeidienstgebäude m²

IST-Zustand ă 2017 Ą

effizient ineffizient

(Januar 2017 - Dezember 2017, witterungsbereinigt)

196 10,23 ú/(mĮa)

0 39 79 102 119 139 163 210 240 kWh/(m²a)

A+ A B C D E F G H
90 kWh/(m²a) Vergleichswert gem. EnEV 2009

J17:J19 J19 D E F G H I J K L

(Januar 2017 - Dezember 2017)

52 11,87 ú/(mĮa)

0 8 16 23 30 38 48 63 72 kWh/(m²a)

A+ A B C D E F G H
30 kWh/(m²a) Vergleichswert gem. EnEV 2009

34.642 kWh/a

52 kWh/(m²a)

196 kWh/(m²a)

Kennwerte für

7.968 ú/a

6.867 ú/a131.572 kWh/a

Effizienzklassen für das Jahr

Rettungswache Bad Segeberg

H
e

iz
e

n
e

rg
ie

S
tr

o
m

KostenVerbrauch

23795 Bad Segeberg, Kurhausstraße 57

671

671

Foto einfügen
(sofern vorhanden)

http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de/Energiecontrolling/Energieausweise/Energieausweise.htm
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Abb. 12: Benchmark (Bsp. Rettungswache Bad Segeberg  

Das zusammengefasste Ergebnis der Kosteneinsparungen und CO2-Einsparungen aller 

Benchmarks kann in folgender Tabelle abgelesen werden: 

 Einsparpotenzial *) CO2-Emission

Hinweise zur Berechnung

*) Grundlage ist der Mittelwert der Energieffizienzklasse A bzw. B. Bei Unterschreitung des Mittelwertes im Bestand wird mit tatsächlichen Werten 

gerechnet.

0 5.000 10.000 15.000 20.000

IST-Zustand

Klasse B

Klasse A

ú/a

Heizenergie Strom Wasser Einsparung

Einsparung: 8.700 ú/a

Einsparung: 10.900 ú/a

52 tCO2

22 tCO2

14 tCO2

0% 50% 100%

IST-
Zustand

Klasse B

Klasse A
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Abb. 13: Kosten - und CO2-Einsparungen aller Liegenschaften laut Benchmark  

 

Demnach können bei Sanierung auf Effizienzklasse A 62% an Energiekosten (statisch) und 

65% an CO2-Emissionen eingespart werden. Diese Einsparungen können als erster Orientie-

rungsrahmen herangezogen werden. Für die Liegenschaften nach Baustein 2 werden in Kapitel 

5 maßnahmenspezifisch detaillierte Einsparungen berechnet. 

  

VE Gebäude / Bauabschnitt EBF
Energie-

kosten

CO2-

Emissi-

onen

Kostenein-

sparung
CO2-Einsparung

Kostenein-

sparung
CO2-Einsparung

m² ϵκŀ t/a ϵκŀ t/a ϵκŀ t/a

100 Kreisverwaltung Segeberg Haus A 4.386 60.022 80 30.900 45 15.600 26

100 Kreisverwaltung Sageberg Haus B + Zwischentrakt5.545 67.645 97 30.800 53 11.900 28

100 Kreisverwaltung Segeberg Haus C 201 793 4 0 0 0 0

100 Kreisverwaltung KT-Gebäude/ KT-Saal 1.213 16.294 19 7.800 9 3.400 3

120 Haus Segeberg 743 7.923 41 4.600 27 3.300 21

120 Remise (Haus Segeberg) 259 2.996 16 1.800 11 1.400 9

130 Landwirtschaftsschule 2.508 20.176 104 10.500 60 6.300 40

140 Kreisfeuerwehrzentrale 2.868 26.749 116 13.400 51 6.100 16

150 BBZ Bad Segeberg Haus A 6.163 99.317 128 62.000 88 42.800 66

150 BBZ Bad Segeberg Haus B 10.683 106.750 172 43.900 104 32.900 78

160 Kreissporthalle Segeberg 3.526 110.208 205 86.200 183 74.100 172

170 Förderzentrum  "Trave Schule" 3.024 52.706 231 41.000 173 34.800 144

180 Rettungswache Bad Segeberg 671 14.835 54 10.900 38 8.700 30

200 Förderzentrum "Janusz-Korczak-Schule" 2.464 33.265 128 20.300 76 13.600 49

230 KFZ-Zulassungsstelle 405 6.675 24 4.900 16 3.800 12

240 BBZ Norderstedt Abschnitt 1 "Wabe" 782 8.827 17 4.100 7 2.000 3

240 BBZ Norderstedt Abschnitt 2,3,4 7.160 136.652 293 93.300 206 71.100 160

240 BBZ Norderstedt Abschnitt 5 + 6 5.061 96.593 207 66.000 145 50.200 113

240 BBZ Norderstedt Abschnitt 7 "Neubau" 2.480 50.281 108 35.300 78 27.600 62

250
Förderzentrum "Schule am Hasenstieg" (ehem. 

"Moorbekschule")
2.358 48.924 204 38.400 157 32.900 133

260 Asylbewerberunterkunft Schackendorf 1.436 21.342 90 13.100 53 9.100 36

290 Jugendakademie (ehem. EVAK) 5.283 61.732 253 31.500 117 16.600 54

300 Bürogebäude Burgfeldstraße 798 6.929 25 3.100 9 1.700 4

310 Bürogebäude Rosenstraße 1.004 9.440 48 4.700 28 3.300 20

Summen: 71.020 1.067.076 2.664 658.500 1.734 473.200 1.279

Reduzierung um [%] : 62% 65% 44% 48%

Einsparung (laut Benchmark)

nach Sanierung auf 

Effizienzklasse A

nach Sanierung auf 

Effizienzklasse B




























































































































































































































































